
Der	Beschwerdegegner	erwiderte	in	englischer	Sprache,	dass	er	die	freie	Domäne	erworben	hat	und	sich	als	rechtmäßiger	Besitzer	ansieht.	Er	besitzt	sie	als	Investment	und	bietet	sie	zum	Verkauf	an	jedermann	an.	

Die	Parteien	haben	keine	Vereinbarung	über	die	Sprache	der	ADR	Proceedings	getroffen.	Daher	gilt	die	Regelung	aus	der	Registierungs	Vereinbarung,	dass	die	Sprache	der	ADR
Proceedings	die	Sprache	der	Registrierung,	und	somit	die	Deutsche	Sprache	sein	soll.	Die	Parteien	werden	daran	erinnert,	dass	weitere	Eingaben	nur	in	deutscher	Sprache
Berücksichtigung	finden.

https://eu.adr.eu/


Der	Beschwerdeführer	kann	sich	auch	nicht	auf	eine	in	der	Europäischen	Union	eingetragene	oder	durch	Erstreckung	wirksame	Marke	mit	dem	Wortzeichen	„fuelbank“	berufen.	Die
kanadische	Marke	ist	insoweit	unbeachtlich.	Hierin	besteht	ein	wesentlicher	Unterschied	zu	CAC-ADREU-008401	–	radioitalia.eu.

Das	Panel	hält	ferner	fest,	dass	es	nicht	zuständig	ist,	eine	mögliche	schuldrechtliche	Verletzung	im	Rechtsverhältnis	zwischen	dem	Beschwerdeführer	und	dem	Registrar	register.com	zu
entscheiden,	da	die	ADR.eu	Regeln	hierfür	keine	Rechtsgrundlage	bieten.	Das	ist	den	Zivilgerichten	vorbehalten.	Es	ist	für	das	Panel	jedoch	erwiesen,	dass	der	Ausgang	eines	solchen
zivilgerichtlichen	Verfahrens	register.com	verpflichten	könnte,	den	bisherigen	Rechtszustand	vor	Löschung	(Deaktivierung)	der	Domäne	wiederherzustellen.

Daher	besteht	eine	Schadensminderungspflicht	für	die	Beteiligten.	Der	Beschwerdegegner	kann	die	streitgegenständliche	Domäne	nicht	mehr	gutgläubig	veräußern,	weil	sie	streitbefangen
gemacht	wurde	vom	Beschwerdeführer.	Das	Handeln	des	Beschwerdeführers	erscheint	nicht	bösgläubig.	Der	Umstand,	dass	der	Beschwerdeführer	die	streitgegenständliche	Domäne
besessen	hatte,	obwohl	er	die	oben	zitierte	Voraussetzung	zur	Registrierung	nicht	erfüllte,	macht	ihn	noch	nicht	böswillig,	weil	die	Umstände	bei	seinem	Ersterwerb	anders	gewesen	sein
könnten	und	hier	nicht	geprüft	werden.	Der	Registrar	register.com	hat,	je	nach	Ausgang	eines	zivilrechtlichen	Verfahrens,	die	Domäne	zu	beschaffen	und	zugunsten	des
Beschwerdeführers	zu	konnektieren	und	zugleich	dem	Beschwerdegegner	seinerseits	dessen	Schaden	im	Vertrauen	auf	die	freie	Verfügbarkeit	der	Domäne	zu	ersetzen.	Andernfalls,	bei
zivilgerichtlicher	Ablehnung	eines	Anspruchs	des	Beschwerdeführers	gegen	register.com	auf	Fortsetzung	seiner	ursprünglichen	Domaininhaberschaft,	würde	die	Domäne	rechtskräftig	frei
verfügbar	und	der	Beschwerdegegner	könnte	sie	dann	behalten.	Daher	ist	eine	Verfügungssperre	für	den	Schwebezeitraum	für	beide	Seiten	gerecht.	Es	ist	mit	Blick	auf	den
Beschwerdeführer	nicht	unbillig	seinen	Antrag	auf	Übertragung	zurückzuweisen,	weil	die	fuelbank.com	seine	Haupt-Domain-Adresse	ist,	was	sich	in	der	Nutzung	als	email-Adresse	zeigt.
Er	bleibt	nach	wie	vor	im	Internet	erreichbar.

Die	Schiedskommission	ist	daher	der	Ansicht,	dass	dem	Beschwerdegegner	an	der	strittigen	Domain	Rechte	oder	ein	berechtigtes	Interesse	unter	Berufung	auf	Art.	21	Abs.	2	VO	(EG)	Nr.
874/2004,	Verordnung	(EU)	2019/517	und	Art.	10	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG	(EU)	2020/857	vom	17.	Juni	2020	zustehen	können	für	den	Fall,	dass	ein	Zivilgericht	rechtskräftig
die	Rechtmäßigkeit	des	Handelns	von	Register.com	feststellt.	Im	umgekehrten	Fall	würde	das	Register	einen	Widerruf	gemäß	Art.	10	Abs.	1	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG	(EU)
2020/857	vom	17.	Juni	2020	aussprechen.	Hierzu	ist	auch	die	Schiedskommission	befugt	und	trifft	insoweit	eine	vorläufige	Entscheidung	für	sechs	Monate.

	

the	language	of	the	ADR	Proceeding	is	here	the	language	of	the	Registration	Agreement	for	the	disputed	domain	name




